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Die Denkschrift ist wie folgt gegliedert: 

1. Universitätsfonds Wittenberg 
2. Predigerseminar zu Wittenberg 
3. Lutherhalle 
Folgen der vorstehenden Ausführungen 

Tafel 31: Titelblatt der Denkschrift von 1950 
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Abschrift14 

Ministerium für Volksbildung Ref. 59. 

Halle/S., den 21. März 1950 
 

Denkschrift zur Neugestaltung des Universitätsfonds und der Lutherhalle Wittenberg. 
 
Durch die seit 1947 mir übertragene Verwaltung des Universitätsfonds Wittenberg bin ich auf verschie-
dene Fragen aufmerksam geworden, die eine tatsächliche und rechtliche Neuregelung erfordern. Diese 
Fragen sind unter drei Gesichtspunkten zu ordnen:  
1. Universitätsfonds Wittenberg. 
2. Predigerseminar zu Wittenberg. 
3. Lutherhalle – Reformationsgeschichtliches Museum – Lutherstadt Wittenberg. 
Die folgenden Ausführungen wollen keine erschöpfende Darstellung aller mit diesen drei Einrichtungen 
auftretenden Probleme geben, sondern lediglich die gemeinsamen und dringend zu klärenden Fragen 
herausstellen, bereits versuchte Lösungen erwähnen und Anregung für die weitere Bearbeitung geben. 
Das mir zur Verfügung stehende Material ist sehr unvollständig, so daß ich vermutlich in mancher Hin-
sicht Entwicklung und Rechtslage falsch sehe oder darstelle. Dies wird jedoch für das mir vorschweben-
de Ziel einer Neuregelung zunächst unbeachtlich sein. Zudem hoffe ich, daß durch die nachfolgenden 
Ausführungen gerade diese Unrichtigkeiten von besser Unterrichteten geklärt werden. Die mit allen drei 
Einrichtungen zusammenhängenden Fragen stehen in engem Zusammenhang, daß eine völlige Tren-
nung, auch in der nachfolgenden Darstellung nicht möglich ist. 
 
1) Universitätsfonds Wittenberg. 

Im Regulativ über die Vereinigung der Universitäten Wittenberg und Halle vom 12. April 1817 ist be-
stimmt: (§ 6) Das gesamte Vermögen der Universität Wittenberg wird unter der Benennung ‚Die Wit-
tenberger Fundation‘ in Wittenberg besonders verwaltet ...“. Dies dürfte der Beginn der als öffentlich-
rechtliche Stiftung (oder Anstaltsvermögen?) aufzufassenden juristischen Person ‚Universitätsfonds 
Wittenberg‘ sein. Die Verwaltung ist seitdem manchen Änderungen unterworfen gewesen, oblag wohl 
die längste Zeit dem Regierungspräsidenten (Abt. II) in Merseburg und seit 1947 dem Ministerium für 
Volksbildung in Halle. Die unmittelbare Administration oblag auf Grund des § 6 a.a.O. bis zum Jahre 
1897 einem hauptamtlichen Universitätsfondsverwalter. Seitdem wird sie von dem Leiter der staatli-
chen Kreiskasse, dann Kreishauptkasse geführt. 1949 wurde die Verwaltung wieder verselbständigt, die 
Personalunion des Verwalters mit dem Leiter der Steuerkasse – Gruppe II-Verwaltung jedoch beibehal-
ten. Der für jedes Rechnungsjahr aufzustellende Haushaltsplan wird vom Volksbildungsministerium ge-
prüft und genehmigt. Eigene Buchführung auf kammeralistischer (sic) Grundlage erfaßt alle Einnahmen 
und Ausgaben im Rahmen dieses Haushaltsplanes. Soweit diese nicht planmäßig festliegen, werden die 
Kassenanweisungen von dem mit der Verwaltung Beauftragten gezeichnet. Im Rechnungsjahr 1950 sind 
die Einnahmen und Ausgaben mit 30.155,45 DM ausgeglichen. Die Verwaltung ist eine Liegenschafts-
verwaltung. Dadurch ist auch der auf den Pfennigbetrag genau errechnete Ansatz der Einnahmen be-
dingt. Nicht verbrauchte Einnahmen wurden bisher kapitalisiert. Das Vermögen des Universitätsfonds 
besteht aus Gebäuden (Lutherhaus, Augusteum und Melanchthonhaus), Liegenschaften und Kapitalien. 
Unklar ist, ob die Schloßkirche in Wittenberg, die fraglos im Eigentum des Staates steht, zu den Gebäu-
den des Universitätsfonds zu rechnen ist. Sollte dies noch nicht der Fall sein, so wäre es m.E. anzustre-
ben, da der geschichtliche und kulturelle Zusammenhang mit den Gebäuden des Fonds gegeben ist. Das 
Kollegiengebäude, das zunächst wohl auch zu dem Besitz des Fonds gehörte, ist im 19. Jahrhundert vom 
Staat übernommen und später verkauft worden und wird heute als Wohngebäude genutzt. Von den 
Gebäuden wird das Lutherhaus mit der im 20. Jahrhundert erbauten Direktorwohnung von der Luther-
halle (s. unten zu 3), das Augusteum vom Predigerseminar (s. unten zu 2) genutzt. Im Melanchthonhaus 
ist außer einer Hausmeisterwohnung zur Zeit ein Teil der Steuerkasse untergebracht. Die Miete für die 
Direktorwohnung der Lutherhalle wird im Hinblick auf die Erbauung dieses Gebäudes aus staatlichen 
(2/3) und kirchlichen (1/3) Mitteln dem Universitätsfonds, teils dem Evgl. Oberkirchenrat gutgeschrie-
ben. Die Ausgaben des Universitätsfonds umfassen insbesondere die Lasten der Instandhaltung der vor-
stehend genannten Gebäude, die nicht unerheblich sind. Außerdem werden die Kosten der Verwaltung 
und ein Teil des Gehalts des Direktors der Lutherhalle bestritten.  

 
14 Original in: LASA/Magdeburg Rep. K 10, Nr. 5885, Bl. 5–8 
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Satzungen oder eine Geschäftsordnung für den Universitätsfonds habe ich bisher nicht finden können, 
sie dürften auch nicht bestehen.  
 
2) Predigerseminar zu Wittenberg. 

In der Kabinettsordre vom 6. März 1816, der Grundlage für das oben erwähnte Regulativ, wurde von 
Friedrich Wilhelm III im Hinblick auf die in Aussicht genommene Vereinigung der Universitäten Witten-
berg und Halle zu Ziffer 6 festgesetzt: „In Wittenberg ist dagegen ein lutherisches Prediger-Seminarium 
einzurichten, und es sollen demselben aus den Fonds der Universität die von Ihnen berechneten 8697 
Rtlr. 18 Slbg. nebst hinreichender Feuerung aus der Holzung der Universität und nebst dem Augusteum 
überwiesen werden ...“  
Im Regulativ von 1817 war außerdem zunächst die Aufsicht über die Verwaltung des Universitätsfonds 
den Direktoren des Wittenberger Prediger-Seminars übertragen. Diese Regelung wurde jedoch durch 
Kabinettsordre vom 9.8.1818 aufgehoben. Die Aufsicht wurde bereits damals der Regierung in Merse-
burg übertragen. 
Die Gründung des Predigerseminars wurde nur durch die Mittel der alten Universität Wittenberg er-
möglicht. Der in Wittenberg im Universitätsfonds verbleibende Rest war gering. Der größere Teil wurde 
für Halle nutzbar gemacht. Der Ausgleich für die Stadt Wittenberg, die durch den Verlust der Universität 
schwer getroffen wurde, war die Errichtung des Seminars. Seit dieser Zeit nutzt die Kirche das Augu-
steum. Einzelheiten über die Rechte des Predigerseminars habe ich noch nicht ermitteln können, da die 
Geschichte des Seminars von 1817–1917, dargestellt vom jetzigen Bischof Dibelius,15 darüber nur wenig 
enthält. Die Akten, die im Evgl. Oberkirchenrat in Berlin aufbewahrt werden, werden darüber vermutlich 
nähere Auskunft geben. Die Ansprüche und Rechte der Kirche hinsichtlich des Augusteum bedürfen m.E. 
genauer Nachprüfung und Klärung, damit sie bei der künftigen rechtlichen Gestaltung Berücksichtigung 
finden können.  
 
3. Lutherhalle. 

Zur Geschichte der Sammlungen der Lutherhalle verweise ich auf die Schrift des Prof. Jordan, die 1924 
erschienen ist und die Jahre 1877–1922 umfaßt. 1883 wurden die aufgrund privater Initiative zusam-
mengetragenen Sammlungen als „Lutherhalle“ von dem damaligen Kronprinzen Friedrich eröffnet. Sie 
haben sich bis zum heutigen Tage zu einer Sammlung von internationaler Bedeutung entwickelt, die in 
ihrer Art einmalig ist. Die Bedeutung liegt in erster Linie auf konfessionellem Gebiet, doch dürfte der 
umfassende kulturelle Wert der Sammlungen es rechtfertigen, daß sie als Werte der Deutschen Nation 
auch der besonderen Pflege des Staates angelegen sein sollten. Dafür ist jetzt das Land Sachsen-Anhalt 
in erster Linie berufen. Über die Rechtsform der Lutherhalle, die Frage, wer Eigentümer der Sammlun-
gen sein sollte, oder in welcher Weise die Lutherhalle im Rechtsleben auftreten sollte, machte man sich 
zunächst anscheinend nur wenig Gedanken. Es wurden ein Kuratorium, ein Vorstand eingesetzt, Sitzun-
gen abgehalten und Mittel gesammelt. Viele Museumsstücke gelangten als Leihgaben in den Besitz der 
Lutherhalle. Staatliche Mittel wurden wiederholt für bauliche Zwecke und für Ankäufe zur Verfügung 
gestellt. 1912 erhielt das Kuratorium eine neue Geschäftsordnung. Die Rechtsverhältnisse blieben aber 
weiter völlig ungeklärt (vgl. Jordan S. 42 Anm. 8516). Die Anregung, für die Lutherhalle die Form einer 
Stiftung zu schaffen, wurde abgelehnt. Man ließ die Frage in der Schwebe. Trotz der wachsenden Be-
deutung der Lutherhalle und dem Interesse des Preuß. Kulturministeriums an der Entwicklung der 
Sammlungen blieb die Rechtslage auch nach 1918 noch immer ungeklärt. Die Bemerkung Jordans (S. 84) 
„Sodann die rechtlichen und finanziellen Verhältnisse! Erstens sind durch die auf Veranlassung des Vor-
sitzenden getätigten Verhandlungen des Jahres 1919 endgültig geregelt. Das Eigentumsrecht des Staa-
tes an den Sammlungsgegenständen, das Eigentumsrecht der evangelischen Landeskirche Preußens an 
dem Gebäude, das alleinige Verfügungsrecht des sich selbständig ergänzenden Vorstandes der Luther-
halle über die Sammlungen sind endgültig sichergestellt ...“ dürften auf einem Irrtum beruhen, da das 
Eigentum des Universitätsfonds an dem Lutherhaus damals fraglos nicht aufgegeben worden ist. Die 
Geschäftsordnungen von 1912 und 1920 liegen mir vor. Sie enthalten zu der angeschnittenen Rechts-
frage nichts. Der Entwurf für eine Satzung aus dem Jahre 1938 bezeichnet die Lutherhalle als Stiftung. 
Als solche wurde sie auch von der Überrechnungskammer in Potsdam im Jahre 1941 behandelt. Diese 

 
15 Dibelius, o.J. [1917], Das Königliche Predigerseminar zu Wittenberg 1817–1917, a.a.O.  [Fußnote nicht im 
Original] 
16 Julius Jordan: Zur Geschichte der Sammlungen der Lutherhalle 1877–1922, Wittenberg 1924  [Fußnote 
nicht im Original] 
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Satzung der Nazizeit scheint allerdings niemals Rechtskraft erlangt zu haben. In gleicher Weise sind Ent-
würfe des Jahres 1945 nur Entwürfe geblieben.  
Seit 1930 hat die Lutherhalle einen hauptamtlichen Direktor. Für sie wird ein besonderer Haushaltsplan 
aufgestellt,  der  mangels  feststehender Einnahmen und verhältnismäßig geringer Zuschüsse mit 
15.000,– DM eine Erweiterung der Sammlungen nicht zuläßt. Der Zuschuß des Landes Sachsen-Anhalt 
mit 8.000,– DM ist die höchste Einnahme. Ohne die Mitwirkung des Staates und des Universitätsfonds 
wäre die Lutherhalle nicht lebensfähig. Bis 1948 wurde die Aufsicht über die Lutherhalle beim Vo-Mini-
sterium, seitdem bei der Kirchenabteilung des Ministerpräsidenten geführt.  
 
Folgen der vorstehenden Ausführungen:  

Zur Erhaltung der historischen Erinnerungsstätten in Wittenberg und der Lutherhalle scheint mir eine 
rechtliche Regelung im Einvernehmen zwischen Staat und Kirche dringend erforderlich zu sein. Das In-
teresse des Staates und der Kirche dürfte erwiesen sein und sich die Waage halten.  
Mein Vorschlag ist folgender: 
a) Universitätsfonds und Lutherhalle werden zu einer einheitlichen Stiftung des öffentlichen Rechts mit 

neuer Satzung zusammengefaßt. 
b) Im Kuratorium der Stiftung sind Staat und Kirche zu gleichen Teilen beteiligt. Einzelheiten müssen 

Verhandlungen mit der Landeskirche ergeben, in denen auch die Rechte und Pflichten des Prediger-
seminars festgelegt werden. 

c) Darüber hinaus wird ein Freundeskreis der Lutherhalle in rechtlich loser Form zugelassen, um das 
Interesse der Weltöffentlichkeit und die Hilfe der Evgl. Kirchen für die Sammlungen zu nutzen.  

Ich bitte, meinen Vorschlägen zuzustimmen und mich zu beauftragen, die Grundlage für weitere Ver-
handlungen in den Akten des Evgl. Oberkirchenrats zu ermitteln und die ersten Vorbesprechungen mit 
der Kirche einzuleiten.   

Gez. Dellingshausen 

III. Gutachten der Rechtsstelle beim sachsen-anhaltischen Ministerpräsidenten 
zu den Luthergedächtnisstätten in Wittenberg vom August 1951 

Einleitung 

Nach Auskunft von Jan Scheunemann stammt das Rechtsgutachten vom 15.8.1951.17 Das Do-
kument selbst ist nicht datiert. Es handelt sich um ein siebenseitiges maschinenschriftliches 
Papier ohne Binnengliederung, gezeichnet von (vermutlich Herrn) Fichtner. 

Anlass des Gutachtens war, dass der Evangelische Oberkirchenrat in Berlin (Kirche der altpreu-
ßischen Union) am 24. Februar 1951 den Wunsch vorgetragen hatte, dass die Wittenberger 
Luther-Gedächtnisstätten der Kirche übereignet werden. Er bezog sich dabei auf die Luther-
halle, das Augusteum als Sitz des Predigerseminars, das Melanchthonhaus und die Schloßkir-
che. 

In seinen Aussagen wägt das Gutachten ab zwischen staatlichen und kirchlichen Interessen. 
Vorgeschlagen wird im Ergebnis, eine selbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts mit der 
Bezeichnung „Reformationsstätten Wittenberg“ zu gründen. In deren Vorstand sollten Staat 
und Kirche mit vier bzw. zwei Personen vertreten sein. Der Vorschlag wird, wie jener der oben 
dokumentierten Denkschrift, nicht umgesetzt werden. 

 
17 Scheunemann, 2015, Luther und Müntzer im Museum, a.a.O., S. 56 
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Tafel 32: Titelblatt des Rechtsgutachtens von 1951 

 

Abschrift18 

Gutachten Über die Luthergedächtnisstätten in Wittenberg der Rechtsstelle beim Minister-
präsidenten der Landesregierung des Landes Sachsen-Anhalt  
 
Der Evangelische Oberkirchenrat in Berlin hat in einem Schreiben vom 24.2.51, das erst jetzt über das 
Evangelische Konsistorium der Kirchenprovinz Sachsen zu uns gelangt ist, den Wunsch vorgetragen, daß 
die Wittenberger Luther-Gedächtnisstätten der Kirche übereignet werden.  

 
18 Original in: BArch DO 4/1586, Bl. 128–134 
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Es handelt sich dabei um folgende Grundstücke: 
1.) das Lutherhaus, genannt Lutherhalle, mit dem darin untergebrachten reformationsgeschichtlichen 

Museum, 
2.) das Augusteum, in dem sich ein evangelisches Predigerseminar befindet, 
3.) das Melanchthonhaus, 
4.) die Schlosskirche. 
Diese Gebäude befinden sich alle an der Süd-West-Seite der Stadt unmittelbar gegenüber den Elbnie-
derungen. Das Lutherhaus mit Augusteum ist ein geschlossener Gebäudekomplex in Hufeisenform, wo-
bei die eine Seite das an der Collegienstraße gelegene Augusteum einnimmt, die andere Seite das Lu-
therhaus. Beide Gebäude sind an ihrer nordöstlichen Seite durch ein Nebengebäude des Augusteums 
und durch eine Balustrade (einstöckiger Verbindungsgang) miteinander verbunden. Der gesamte Ge-
bäudekomplex ist von parkartigen Gärten umgeben. An der nordöstlichen Seite des Lutherhauses ist ein 
kleines Nebengebäude als Wohnhaus des Direktors der Lutherhalle ausgebaut. Das Lutherhaus wird be-
nutzt von der „Lutherhalle“, einer umfangreichen reformationsgeschichtlichen Sammlung. Infolge der 
Kriegseinwirkungen wurde vor allen Dingen das Dachgeschoß des Lutherhauses stark beschädigt und 
nur ganz provisorisch wieder hergestellt. Im Dachgeschoß fehlen noch jetzt Fensterscheiben. Die Samm-
lung umfasst z.Zt. lediglich das 1. Obergeschoß. Der Direktor der Lutherhalle bewohnt das oben erwähn-
te Nebengebäude mit seiner Familie. In dem gegenüber gelegenen Augusteum ist ein ev. Predigersemi-
nar untergebracht, in dem z.Zt. 18 Kandidaten der Theologie eine praktische Ausbildung erhalten. Das 
Predigerseminar untersteht direkt dem Oberkirchenrat in Berlin. 
Wenige Häuser hinter dem Augusteum liegt das frühere Wohnhaus von Melanchthon, ebenfalls an der 
Collegienstraße. Im Melanchthonhaus befindet sich im 1. Stock das Wohn- und Arbeitszimmer Melan-
chthons als ein Teil des reformationsgeschichtlichen Museums der „Lutherhalle“. Im 2. Stock hat der 
Universitätsverwalter sein Büro. Die übrigen Zimmer werden z.Zt. von einer Landesbuchungsstelle und 
ein Zimmer von einem Katecheten bewohnt. Im Erdgeschoß befindet sich lediglich eine Hausmanns-
wohnung.  
Die Schloßkirche wurde Ende des vorigen Jahrhunderts mit Mitteln des Staates neu aufgebaut. In ihr 
werden unter teilweiser Mitwirkung des Predigerseminars öffentliche Gottesdienste der Wittenberger 
Gemeinden abgehalten.  
Bei der Prüfung der rechtlichen Entwicklung der Reformationsstätten in Wittenberg muß ausgegangen 
werden vom 16. Jahrhundert. 1502 wurde die Universität Wittenberg vom Kurfürsten von Sachsen, 
Friedrich III, gegründet.  

1.) Zu dieser Zeit wurde das Lutherhaus als Teil des damaligen Augustinerklosters erbaut. Die im Zuge 
der Reformation durchgeführte Verstaatlichung des Kircheneigentums umfaßte auch das Witten-
berger Augustinerkloster, dem Luther seit 1508 als Mönch angehörte. Im Jahre 1525 hat der Kurfürst 
von Sachsen dieses Gebäude Dr. Martin Luther geschenkt. Nach dem Tode des Reformators verkauf-
ten die Erben sein Wohnhaus für 3700 Gulden im Jahre 1564 an die Universität Wittenberg. Zu die-
sem Erwerb stellte der Kurfürst August 3000 Gulden aus staatlichen Mitteln zur Verfügung. Dieses 
Eigentumsrecht der Universität und damit des Staates besteht auch heute noch; denn das Luther-
haus, ebenso wie das Melanchthonhaus und das Augusteum sind grundbuchlich Eigentum der Uni-
versitätsverwaltung Wittenberg (Grundbuchauszug vom 28.3.50). Zunächst wurden in diesem Ge-
bäude Stipendiatenwohnungen für die Studenten eingerichtet. Lediglich Luthers Zimmer wurde in 
unverändertem Zustand erhalten. Später hat dann der König Friedrich Wilhelm von Preußen das 
Lutherhaus mit staatlichen Mitteln neu ausbauen lassen. Im Jahre 1883 wurden die auf Grund teils 
privater und teils staatlicher Initiative zusammengetragenen reformationsgeschichtlichen Sammlun-
gen vom damaligen Kronprinzen Friedrich als Lutherhalle eröffnet. Diese Sammlungen sind heute 
durch ihren Umfang und ihre Einmaligkeit von internationaler Bedeutung. Der umfassende kulturel-
le Wert dieser Sammlungen macht es erforderlich, daß sie als Werte der deutschen Nation auch der 
besonderen Pflege des Staates bedürfen, wobei jedoch betont werden muß, daß die Bedeutung die-
ses Museums auf vorwiegend konfessionellem Gebiet liegt. Über die Rechtsform der Lutherhalle 
konnte bisher keine endgültige Klärung erzielt werden. Die Sammlung setzt sich zusammen aus mit 
staatlichen Mitteln angekauften Gegenständen, aus gestifteten und geliehenen Stücken. Den Grund-
stock dazu bildete der Ankauf einer umfangreichen Luthersammlung aus privater Hand, zu der König 
Willhelm I. staatliche Mittel zur Verfügung stellte. Einen größeren Impuls erhielt die Sammlung 
durch einen Aufruf hervorragender Wissenschaftler und bekannter Politiker im Jahre 1877. Durch 
diesen wurden Ausstellungsstücke und nahmhafte Geldbeträge für die Sammlung zur Verfügung ge-
stellt. Aus all diesen Tatsachen kann nun entnommen werden, daß es sich hier um ein staatliches 
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Vermögen mit starker musealer Zweckgebundenheit handelt. es wurden im Laufe der Zeit Kurato-
rien und Vorstände eingesetzt und Geschäftsordnungen, die letzte von 1912, aufgestellt.  
Aber dennoch blieben die Rechtsverhältnisse weiterhin ungeklärt, d.h. die Frage, wer Eigentümer 
der Sammlungen sein sollte oder in welcher Weise die Lutherhalle im Rechtsleben auftreten sollte. 
Es wurden mehrfach Anregungen zur Bildung einer Stiftung oder anderer Rechtsformen gemacht, 
aber nicht in die Tat umgesetzt. Die vorliegenden Geschäftsordnungen von 1912 und 1930 sagen 
über diese Fragen nichts aus. Man könnte die Lutherhalle als unselbstständige Stiftung oder Anstalt 
des öffentlichen Rechts bezeichnen, wofür jedoch bisher der staatliche Verwaltungsakt nicht vor-
liegt. Seit 1930 wurde ein hauptamtlicher Direktor der Lutherhalle eingesetzt und dieser reicht jähr-
lich einen besonderen Haushaltsplan zur Genehmigung bei der Abt. Verbindung zu den Kirchen beim 
Ministerpräsidenten unseres Landes ein. Der Zuschuß des Landes Sachsen-Anhalt in Höhe von 8000 
DM bildet dessen höchste Einnahme. Daneben zahlt der Ev. Oberkirchenrat in Berlin 200 DM, der 
Oberbürgermeister der Stadt Wittenberg 1500 DM und der Landkreis 1000 DM. Das Gebäude der 
Lutherhalle wird erhalten aus Mitteln der Wittenberger Universitätsverwaltung.   

2.) Das Augusteum, Collegienstr. 54, ist noch eingetragen als Eigentum der „Königlichen Universitäts-
verwaltung“ im Grundbuch von Wittenberg Bd. Nr. 144 Art. 729, Parzelle 858/1. Das Augusteum 
wurde im Auftrage des Kurfürsten August von Sachsen 1570 mit staatlichen Mitteln als Universitäts-
gebäude erbaut. Während der napoleonischen Zeit wurde auch die Universität Wittenberg vorüber-
gehend geschlossen. Die Restuniversität Wittenberg wurde durch Kabinettsordre vom 6.3.1816 
durch Friedrich Wilhelm III mit der Universität Halle vereinigt. Zugleich bestimmte er jedoch, daß in 
Wittenberg ein lutherisches Predigerseminar einzurichten sei. Die Gründung des Predigerseminars 
wurde nun durch die Mittel der alten Universität Wittenberg ermöglicht. Das Seminar wurde als 
Ausgleich für die Stadt Wittenberg errichtet, die durch den Verlust der Universität seinerzeit schwer 
getroffen wurde. Durch ein Regulativ vom 12.4.1817 wurde ein Teil der vorner bestehenden Univer-
sität Wittenberg an das Predigerseminar übergeben, so auch die Nutzung des Augusteums und der 
Schloßkirche. Durch die oben erwähnte Kabinettsordre wurden außerdem Geldmittel und Sachwer-
te dem Predigerseminar zugeschrieben. Auf Grund des Regulativs erhielt das Predigerseminar jähr-
lich einige tausend Taler aus den Erträgnissen der Universitätsverwaltung (s.u.). 
Da die Einkünfte der Universitätsrestverwaltung Wittenberg im Laufe der beiden letzten Jahrhun-
derte schließlich nur noch ausreichten, um die Gebäude instand zu halten und die Verwaltungskos-
ten zu decken, wurden die oben erwähnten Verpflichtungen des Staates aus anderen Titeln des 
Staatshaushaltes gedeckt und sind nunmehr entweder in den Gesamtleistungen des Landes Sach-
sen-Anhalt an das Evangelische Konsistorium der Kirchenprovinz Sachsen oder in den Leistungen der 
Regierung der DDR an den Oberkirchenrat in Berlin enthalten. 

3.) Das Melanchthonhaus, Collegienstr. 60, wurde im Jahre 1536 erbaut und diente seinerzeit als Wohn-
haus und Wirkungsstätte des Freundes und Mitarbeiters Dr. Martin Luther. Es ist ebenfalls noch als 
Eigentum der „Königlichen Universitätsverwaltung Wittenberg“ im Grundbuch von Wittenberg ein-
getragen, und zwar in Bd. 18 Art. 729, Flurstück 1/30. Das Haus trägt an der Straßenfront nur die 
schmale Giebelseite, die mit dem Rennaissanceaufbau über den spätgotischen Fenstern ein Zeugnis 
der damaligen Baukunst darstellt. Es bildet durch das Arbeits- und Sterbezimmer Melanchthons im 
1. Stockwerk ein Teil des reformationsgeschichtlichen Museums der Lutherhalle. 

4.) Die Schloßkirche der Stadt Wittenberg ist als Eigentum der ehemaligen „Preußischen Landesverwal-
tung“, eingetragen im Grundbuch von Wittenberg Bd. 11, Art. 409, Kartenblatt 15 (Parzellen 423, 
424 und 436 aus 1). Die Schloßkirche in ihrer heutigen Form wurde im Auftrage des Kurfürsten Fried-
rich des Weisen in den Jahren 1490-1509 erbaut. Nach mehreren Zerstörungen und Bränden wurde 
sie schließlich 1892 restauriert. In ihr sind Luther und Melanchthon begraben und sie diente seit 
1502 als Universitätskirche. Sie wurde durch die oben erwähnte Kabinettsordre dem Predigersemi-
nar zur Nutzung zur Verfügung gestellt.  

Die oben erwähnten 4 Gebäude haben nach einer Schätzung von 1929 einen Wert von 1.452.000 RM. 
Unter Zugrundelegung des jetzt geltenden Bauindex 160 dürfte der Wert bedeutend höher liegen. Die 
Gebäude einschließlich der umgebenden Gärten liegen auf einer Fläche von insgesamt 2,1370 ha. Die 
bisherigen ungenauen Unterlagen über den Erwerb, den Besitzstand und die Größe dieser Grundstücke 
wurden erst jetzt überprüft und neu zusammengestellt.  
Bei den hier zur Erörterung stehenden Fragen ist ferner die rechtliche Entwicklung der Universitätsver-
waltung in Wittenberg zu prüfen. Die Universitätsverwaltung Wittenberg, zuweilen auch Universitäts-
fonds genannt, ist mit Ausnahme der Schloßkirche Eigentümer der oben aufgezählten Grundstücke. Hin-
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zu kommen Streuparzellen in den umgebenden Gemeinden Apollensdorf, Piesteritz, Schnellin und See-
krehna, von insgesamt 131,5030 ha. Diese Streuparzellen sind ausschließlich an kleine landwirtschaftli-
che Betriebe und Gewerbetreibende auf diesen Dörfern verpachtet und zwar jeweils für 12 Jahre. Die 
z.Zt. abgeschlossenen Pachtverträge laufen teilweise noch bis zum 30.9.1955 und 30.9.1963. Durch das 
oben erwähnte Regulativ vom 12.4.1817 wurde bestimmt, daß das gesamte Vermögen der Universität 
Wittenberg unter der Benennung „Die Wittenberger Fundation“ in Wittenberg besonders zu verwalten 
ist. Dies läßt erkennen, daß dieser Fonds als staatliches Sondervermögen mit bestimmter Zweckgebun-
denheit dazu dienen sollte, das durch die oben erwähnte Kabinettsordre vom 6.3.1816 geschaffene Pre-
digerseminar zu erhalten. In dem Regulativ von 1817 war zunächst die Aufsicht über die Verwaltung 
dieser Vermögensmassen den Direktoren des Wittenberger Predigerseminars übertragen worden. Die-
se Regelung wurde jedoch durch Kabinettsordre vom 9.8.1818 aufgehoben. Die Aufsicht wurde bereits 
damals der Regierung in Merseburg übertragen. Wie bereits oben erwähnt, dienen die Einkünfte dieser 
Liegenschaftsverwaltung fast ausschließlich der Erhaltung der reformationsgeschichtlichen Gebäude, 
nachdem in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts die übrigen Wittenberger Fonds ganz der Univer-
sität Halle übergeben worden waren. Auch sind zu jener Zeit noch wesentliche Mittel an die Universität 
Halle abgeführt worden, wie die königliche Ordre bestimmt hatte. Man könnte in dieser Universitäts-
verwaltung eine Art öffentlich rechtlicher Stiftung oder Anstalt ohne eigene Rechtspersönlichkeit erbli-
cken; aber zur Bildung einer derartigen ist es bisher noch nicht gekommen. Bis 1947 hatte die Aufsicht 
der Regierungspräsident in Merseburg, seitdem das Ministerium für Volksbildung in Halle. Die unmittel-
bare Verwaltung oblag auf Grund des Regulativs bis zum Jahre 1897 einem hauptamtlichen Universi-
tätsverwalter, danach dem Leiter der staatlichen Kreiskasse. Erst 1949 wurde die Verwaltung wieder 
verselbstständigt und dem früheren Leiter der Steuerkasse in Wittenberg übertragen. Der für jedes Jahr 
aufzustellende Haushaltsplan wird z.Zt. noch vom Volksbildungsministerium geprüft und genehmigt. Im 
Rechnungsjahr 1950 waren die Einnahmen und Ausgaben mit 30.155,45 DM ausgeglichen. Nicht ver-
brauchte Einnahmen wurden bisher kapitalisiert. Die rechtliche Struktur der Universitätsverwaltung 
muß als ungeklärt betrachtet werden. In der Praxis arbeitet sie wie eine unselbstständige Anstalt des 
öffentlichen Rechts, obwohl dazu die Rechtsgrundlage fehlt.  
Aus all dem bisher Berichteten ergibt sich die Notwendigkeit, eine neue rechtliche Regelung für diese 
Vermögenswerte zu finden, die dazu angetan ist, dieses Erbe der Vergangenheit der Gegenwart und 
Zukunft in zweckmäßiger Form nutzbar zu machen und zu erhalten.  
Der nunmehr seitens des Ev. Oberkirchenrates in Berlin vorgetragene Vorschlag, die Luthergedächtnis-
stätten der Kirche zu übertragen, wäre eine Möglichkeit zur Lösung dieser Frage. Wie schon oben aus-
geführt, handelt es sich dabei lediglich um die in Wittenberg selbst gelegenen Gebäudekomplexe, die 
bisher ausschließlich staatliches Eigentum waren. Ein Nutzungsrecht hatte die Kirche lediglich am Augus-
teum und der Schloßkirche. Da dieses Nutzungsrecht unentgeltlich ist, der Staat aber bisher die Erhal-
tung der Gebäude tragen mußte, wäre eine Übereignung dieser beiden Gebäude wünschenswert. An 
der Lutherhalle und dem Melanchthonhaus hatte die Kirche lediglich durch ihre beschränkte Beteiligung 
ein gewisses Mitwirkungsrecht an deren Verwaltung. Da es sich bei dem reformationsgeschichtlichen 
Museum vorwiegend um die Darstellung einer kirchlichen Entwicklungsperiode handelt, wäre eine 
Übereignung dieser beiden Häuser nicht von vorn herein von der Hand zu weisen. Allerdings käme eine 
Übereignung des zur bisherigen Universitätsverwaltung gehörenden Grundbesitzes nicht in Frage, da es 
nicht die Aufgabe der Kirche ist, landwirtschaftliche Grundstücke zu verwalten. Die Grundstücke, also 
insgesamt 131,5030 ha, müßten dem Ministerium für Land- und Forstwirtschaft zur weiteren Verwal-
tung zur Verfügung gestellt werden. – Auf der anderen Seite wäre zu bedenken, daß alle diese Gebäude 
bisher ausschließlich mit staatlichen Mitteln erhalten wurden und das in der Lutherhalle befindliche 
Kulturgut eine so große Bedeutung hat, die weit über den kirchlichen Rahmen hinausgeht, daß der Staat 
durch seine zuständigen Stellen Einfluß nehmen sollte auf die Art und Weise der Darstellung der Zeit-
epoche Luthers; denn die Frage der Reformation ist keine rein konfessionelle. Das reformationsge-
schichtliche Museum müßte auch anschaulich die gesellschaftlichen Zusammenhänge jener Epoche 
schildern. – Die Übertragung dieser Grundstücke auf die Kirche müßte dennoch erwogen werden, vor 
allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, ob ein derartiger Akt der Kirche gegenüber dazu angetan ist, das 
Einvernehmen zwischen Kirche und Staat zu verbessern. Dies ist vor allen Dingen eine Frage der politi-
schen Zweckmäßigkeit. – Wenn diese Übertragung ernstlich ins Auge gefaßt werden sollte, so ist dazu 
zu bemerken, daß diese unter dem Gesichtspunkt der Anrechnung des Gesamtwertes dieser Vermö-
gensmasse auf die später zu erfolgende gesetzliche Ablösung der Staatsleistungen an die Kirche erfolgen 
sollte. 
Im Gegensatz zum Vorschlag der Kirche wird von hier aus die Schaffung einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts vorgeschlagen mit der Bezeichnung „Reformationsstätten Wittenberg, A.d.ö.R.“. Eine Anstalt des 
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öffentlichen Rechts stellt sich als ein Bestand sächlicher Verwaltungsmittel dar, die dem Gemeinge-
brauch gewidmet sind. Es sind dauernde Einrichtungen des Staates oder anderer Körperschaften (Mut-
tergemeinwesen), die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung zu erfüllen haben. Für die Reformations-
stätten schlagen wir die Form einer selbständigen Anstalt des öffentlichen Rechts vor, d.h. einer Anstalt 
mit eigener Rechtspersönlichkeit. Die Form einer Anstalt des öff. Rechts mit unselbständigem Charakter 
kann deshalb nicht empfohlen werden, weil nicht nur der Staat, sondern auch die Kirche Interessen 
innerhalb der zu errichtenden Anstalten wahrnehmen sollen. Die Errichtung der Anstalt erfolgt durch 
einen Staatsakt, in diesem Falle durch Ministerratsbeschluß.  
Im Vorstand dieser Anstalten sollten u.E. Staat und Kirche vertreten sein. Seitens des Staates sollte ver-
treten sein:  
1.) das Ministerium für Volksbildung durch seine Länderverwaltung der Kunstangelegenheiten; denn 

das reformationsgeschichtliche Museum in der Lutherhalle bedarf der Betreuung durch dieses Mi-
nisterium, 

2.) der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt durch seine Abteilung Verbindung zu den Kirchen. 
Dies erscheint erforderlich, da auf der einen Seite zuweilen Fragen auftauchen, die am besten von 
dieser Abteilung als Bindeglied zwischen Staat und Kirche gelöst werden können. Zum anderen er-
fordert schon die internationale Bedeutung der Reformationsstätten eine Mitwirkung des Minister-
präsidenten unseres Landes, 

3.) der jeweilige Landrat des Kreises Wittenberg, der die bauliche Betreuung der Grundstücke bereits 
seit 1949 übernommen hat,  

4.) der jeweilige Justitiar der Stadt Wittenberg, der insbesondere die Rechtsangelegenheiten zu klären 
hat,  

5.) ein Direktor des Predigerseminars in Wittenberg, 
6.) ein Vertreter des Oberkirchenrates in Berlin.  

Bevor der Ministerrat über den hier gemachten Vorschlag zur Beschlußfassung kommt, sollte man im 
Wege der Verhandlung das Einverständnis aller Beteiligten, einschließlich der Kirche, feststellen, um die 
Anstalt zu einem arbeitsfähigen Instrument zu gestalten. 
Die Reformationsstätten in Wittenberg können sich durch ihren Grundbesitz, der ausschließlich an klein-
bäuerliche Betriebe der Nachbargemeinden verpachtet ist, mit geringen staatlichen Zuschüssen erhal-
ten.  
gez. Fichtner 
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Die Leucorea (1502–1817) genießt als Uni-
versität der Reformation eine bis heute an-
haltende Aufmerksamkeit seitens der For-
schung. Sie ist aber auch ein exzeptionelles 
Beispiel für die Brüche, denen Universitäten 
im 17. und 18. Jahrhundert ausgesetzt wa-
ren. Unter den Hochschulen, die dem sog. 
großen Universitätssterben um 1800 zum 
Opfer fielen, war ihre Schließung (qua Verei-
nigung mit Halle) ein besonders beachteter 
Fall.
Die Website www.uni-wittenberg.de ist ähn-
lich aufgebaut, wie es die Online-Präsenzen 
heute bestehender Universitäten sind. Es 
wird mithin die Situation simuliert, als hätte 
es 1817, als die Leucorea aufgelöst wurde, 
bereits das Internet gegeben. Dabei kann nun 
aber auf die inzwischen reichhaltigen Bemü-
hungen zurückgegriffen werden, historische 
Quellen und historiografische Literatur digital verfügbar zu machen: Für diese, soweit sie 
die Leucorea betreffen, ist die Website als Knotenpunkt konzipiert, der zu den digitalisier-
ten Beständen hinführt. Wo immer möglich, sind daher Quellen- und Texthinweise mit 
Volltextdateien oder anderen ergänzenden Online-Informationen verknüpft. Insgesamt 
stehen fast 1.000 digitalisierte Volltexte zur Verfügung. Verlinkungen auf 45 spezifische 
Archivbestände ergänzen dies. Die Website ist damit zweierlei: 
Als sortiertes Archiv liefert sie Orientierung in den Quellen- und Textbeständen, die es 
aus der und über die Wittenberger Universität gibt. Gegliedert sind die Materialien dabei 
sowohl nach Personen als auch sachthematisch. So werden Sichtachsen durch eine Über-
fülle an Material geschlagen. Als digitales Lesebuch kann die Website genutzt werden, 
um sich schmökernd in die drei Jahrhunderte der Leucorea und ihr Nachleben zu ver-
tiefen. Dabei vermitteln Texte von zeitgenössischen Chronisten neben Sachinformationen 
auch das Fluidum der jeweiligen Zeit. Historische Dokumente belegen, was häufig richtig, 
manchmal halbrichtig und gelegentlich auch falsch weitererzählt und -geschrieben wird. 
Wissenschaftliche Texte, die seit dem 19. Jahrhundert zur Leucorea verfasst wurden, lie-
fern Wissen auf dem Stand der jeweils aktuellen Forschung. Popularisierte Darstellungen 
eröffnen niedrigschwellige Zugänge.


